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Allgemeine
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Die

Revision unserer Infanterieregimente.*)

(Von A. Züricher, Oberst.)

In militärischen Kreisen wird gegenwärtig
vielfach die Frage erörtert, ob mit Rücksicht
auf die Grundsätze der neuem Peuertaktik
Aenderungen an den schweizerischen Infanterieregle-
menten erforderlich seien. Bevor wir diese Frage,
deren Tragweite für die schweizerische Armee
das Interesse auch der weitesten Kreise
beansprucht, zu beantworten suchen, sehen wir uns
im Falle, einige allgemeine Bemerkungen über
die Bedeutung der Exerzierreglemente vorauszuschicken.

Im Gegensatze zur angewandten Taktik, welche

mit ihrer Berücksichtigung der wechselnden
Terrain- und Gefechtsverhältnisse fortwährend an
die Ueberlegung und Urtheilskraft appellirt, ist
die Elementartaktik — die Reglementskennt-
niss — für den Einzelnen vorzugsweise Sache

der Angewöhnung, des Drills. Durch diese

Angewöhnung, diesen Drill müssen die Kommandos,
Formen und Evolutionen der Elementartaktik
so sehr in Fleisch und Blut der Truppen
übergehen, dass jede Bewegung sozusagen instinktiv
ausgeführt werden kann.

Von diesem Gesichtspunkte aus ist es klar,
dass der praktische Werth der Exerzierreglemente

ganz wesentlich auf einer gewissen

Stabilität beruht, und dass jede Veränderung,
welche die alte Gewohnheit durchbricht und die

Trappen unsicher macht, eine gewisse Gefahr in
sich birgt. Blossen militärischen Experimenten,
Liebhabereien und Schrullen zu lieb ändere man

*) Musste wegen Mangel an Raum längere Zeit zurückgelegt

werden. D. Ked. "¦'¦'

deshalb kein Reglement, am allerwenigsten
dasjenige einer Milizarmee, welche infolge ihrer
kürzern Dienstzeit viel mehr Mühe hat, sich an

etwas Neues zu gewöhnen.
Nur wo höhere Rücksichten — die Entwicklung

der Taktik — eine Aenderung der Reglemente

wirklich nothwendig machen, entschliesse

man sich dazu! Aber auch dann schiesse man
nicht Iber das Ziel hinaus! Auch dann gebe

man seinen conservirenden Standpunkt nicht
preis, sondern beschränke die Aenderungen auf
das Nothwendige und lasse dieselben, so viel als

möglich, an das Alte und Gewohnte anlehnen.
Dieses weise Masshalten allein macht es möglich,

dass sich die Truppen, zumal Miliztruppen,
auch in das Neue und Ungewohnte bald hineinleben.

Verlangen höhere taktische Rücksichten wirklich

eine Aenderung unserer Infanterieregle-
mente Um diese Frage beantworten zu können,
müssen wir mit wenig Worten auf die
charakteristischen Merkmale der heutigen Taktik
eintreten.

Die verschiedenen Faktoren, welche jeweilen
die Entwicklung der Taktik beeinflussen — wie

z. B. die Charaktereigenschaften und
Lebensgewohnheiten, die Bildung und Zivilisation der

Völker — werden in ihrer Wirksamkeit durch
einen grossen Faktor weit überwogen: durch die

Entwicklung der Waffentechnik.
Nach den Erfindungen auf diesem Gebiet muss

die Geschichte der Taktik in bestimmte Perioden

eingetheilt werden, deren Grenzen markirt werden:

durch die Erfindung des Schiesspulvers;
durch die Erfindung des vorderladenden Bajonnet-
gewehres; durch die Erfindung der Hinterladung
resp. des Repetirsystems.

Es würde uns hier viel zu weit führen, wenn
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